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§/Artikel/Anlage 

§ 86 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1975 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2015 

Text 

Körperverletzung mit tödlichem Ausgang 

§ 86. Hat die Tat den Tod des Geschädigten zur Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von einem 
bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 


